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„Judenrein“?
Zum Antisemitismus an der Wiener Rechts‐ und

Staatswissenschaftlichen Fakultät vor 1938

Anti‐Semitism at the Viennese Faculty of Law and State until 1938

The article deals primarily with anti‐Semitism at the University of Vienna in the 19th and 20th centuries, especially

at the Faculty of Law and State. It also gives an overview on the different methods that were used to exclude specific

groups of persons from university studies or academic employment. Although Jews were admitted to the University

of Vienna in the late 18th century, they faced many difficulties – legal as well as factual ones – if they wanted to

pursue an academic career. Although the legal obstacles were abolished at the end of the 19th century, Jewish schol‐

ars’ chances to obtain a professorship were small due to the rising anti‐Semitism at the University of Vienna. The

consequences of the anti‐Semitic atmosphere and schemes are exemplified by the cases of Hans Kelsen and Stephan

Brassloff, among others.
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I. Zur Einführung

Die Geschichte der Universität Wien zeigt im‐

mer wieder Phasen der Ausgrenzung und Pha‐

sen der Öffnung. Bereits mit der Kirchenspal‐

tung im 16. Jahrhundert stellte sich die Frage

nach der Ausrichtung der Universität Wien.

Bemerkenswert ist, dass die Universität Wien

von 1564 bis 1623 – insbesondere während der

Herrschaft von Kaiser Maximilian II. – zum

Großteil protestantisch war.1 Mit der Übernah‐

me der Aufsicht durch die Jesuiten nahm diese

protestantische Phase 1623 allerdings ein jähes

Ende – die Rekatholisierung der Universität

setzte ein.2

Doch selbst innerhalb der Katholiken kam es an

Universitäten zu erheblichen Konflikten. Ideolo‐

1 WOLF, Studien zur Jubelfeier 39.
2 Laut Wolf mussten die protestantischen Lehrkräfte

konvertieren oder die Universität verlassen. WOLF,

Studien zur Jubelfeier 39.

gische Fragen und Dispute über Lehrsätze be‐

schränkten sich nicht auf wissenschaftliche Kon‐

frontationen, sondern wurden als Instrumente

der Ausgrenzung und Abgrenzung missbraucht

und damit die eigene Position gestärkt. Insbe‐

sondere der Streit zwischen Dominikanern und

Jesuiten fällt in diese Kategorie. Deren unter‐

schiedliche Lehrmeinungen führten wiederholt

zu Polemik, deren Folgen auch andere Universi‐

täten verspürten. So mussten im 12. Jahrhundert

bereits Mitglieder der Pariser Universität bei

ihrer Aufnahme ein feierliches Bekenntnis zur

unbefleckten Empfängnis Mariens abgeben.3

Dadurch waren Dominikaner von der Pariser

Universität faktisch ausgeschlossen, da sie jenes

Dogma damals noch nicht anerkannten. In den

folgenden Jahrhunderten folgten auch einige

Universitäten in Deutschland und Spanien die‐

sem Vorbild. So erließ die Universität Wien auf

3 KINK, Geschichte 1, 380.
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Wunsch Kaiser Ferdinands III. 1649 ein ähnli‐

ches Statut. Bereits 1647 hatte Ferdinand III. die

heilige Jungfrau zur Schutzpatronin des Erzher‐

zogtums ernannt, nun wünschte er die Lehr‐

meinung hinsichtlich der unbefleckten Emp‐

fängnis Mariä an der Universität Wien zu ver‐

ankern. Er forderte die Universität auf, „ein

ewiges Statut“ aufzurichten, „vermöge welchem

Niemand bei ihr zu einem akademischen Grade

oder Amte zugelassen werde, der nicht früher

eidlich angelobt, er wolle, so lange der heilige

Stuhl nicht anders bestimme, dafür halten und

öffentlich bekennen, dass die h. Jungfrau Maria

unbefleckt empfangen worden sei.“4 Das Statut

selbst verpflichtete zur Eidablegung „als Bedin‐

gung der Zulassung zu einem akademischen

Grade, zur Professur, zur Facultät, zum Consis‐

torium.“5 Vorerst waren Dominikaner explizit

von dieser Verpflichtung ausgenommen.6 Doch

bereits sieben Jahre später, 1656, konnten die

Jesuiten erreichen, dass die Eidablegung als eine

zwingende Voraussetzung für das Dekansamt

eingeführt wurde.7 Folglich konnten Dominika‐

ner nicht zu Dekanen gewählt werden, weil

ihnen „die persönliche Befähigung zu akademi‐

schen Functionen abgesprochen wurde“.8 Die

Verpflichtung der Eidablegung auf die unbe‐

fleckte Empfängnis Mariä blieb bis 1782 beste‐

hen. Deren Aufhebung sowie auch die Aufhe‐

bung weiterer auf der kirchlichen Bindung be‐

ruhenden Akte fällt in die aufklärerische Regie‐

rungszeit Josephs II.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts, im Rahmen der

josephinischen Toleranzpolitik, wurde den so‐

genannten Akatholiken das Universitätsstudium

ermöglicht. Die Reformen Josephs II. machten

den religiösen Zugangsbeschränkungen ein

4 Ebd. 382.
5 Ebd. 382 Anm. 506.
6 Statut v. 17. 5. 1649 lit. d, abgedruckt bei KINK, Ge‐

schichte 2, Nr. 91.
7 DERS., Geschichte 2, Nr. 94.
8 DERS., Geschichte 1, 384.

Ende, von einer Gleichberechtigung der anderen

Konfessionen mit den Katholiken war man al‐

lerdings noch weit entfernt. 1778 öffnete die

Universität Wien ihre Tore für Protestanten,9 mit

dem Toleranzpatent vom 13. Oktober 1781 ver‐

fügte Joseph II., die Akatholiken, zu denen die

Protestanten A.B. und H.B. sowie die nicht

unierten Griechen zählten, „zu akademischen

Würden“ zuzulassen.10 Drei Monate später, im

Jänner 1782, erging ein entsprechendes Hofdek‐

ret auch für Juden.11 Akatholiken und Juden

wurden damit zu den weltlichen Studien zuge‐

lassen,12 das Studium der Theologie blieb ihnen

dagegen verwehrt. Für „Israeliten“ – wie Perso‐

nen mosaischen Glaubens in den zeitgenössi‐

schen Gesetzeskommentaren genannt wurden –

gab es in den folgenden Jahrzehnten auch weiter

viele Beschränkungen.

Besondere Vorschriften wurden bereits 1783

zwecks Überwachung der jüdischen Studenten

erlassen. Demnach war sicherzustellen, dass die

jüdischen Studenten „unter dem Vorwande des

Studiums keinen Handel treiben, und dadurch

die Bürger oder die eine Toleranz zahlenden

Juden beeinträchtigen.“13 Immer wieder wurde

die Frage der Zulassung von Juden zur Vorle‐

sung und Prüfung aus Kirchenrecht, einem der

Pflichtfächer des juridischen Studiums, disku‐

tiert. 1820 entschied Kaiser Franz I., dass Juden

zwar die Vorlesung aus Kirchenrecht besuchen

dürften, „jedoch darüber nicht öffentlich zu

prüfen“ waren.14 Diese Einschränkung wurde in

9 Ebd. 515.
10 DERS., Geschichte 2, Nr. 186.
11 Ebd. Nr. 187.
12 Laut Kink konnten Juden allerdings schon davor an

der medizinischen Fakultät studieren. KINK, Ge‐

schichte 1, 515f. Anm. 687.
13 Hof‐Entschließung v. 5. 6. 1783, abgedruckt bei:

UNGER, Gesetze über die höheren Studien 1, 60.
14 Allerhöchste Entschließung v. 21. 8. 1820, abge‐

druckt bei: UNGER, Gesetze über die höheren Studien

2, 123. Vgl. zu den unterschiedlichen Ansichten auch

SCHIMA, Rechtsstellung der Juden 427.
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den folgenden Jahren mehrfach von höchster

Seite bestätigt.15 Über die Frage der juridischen

Doktorwürde von Juden entschied bereits im

Herbst 1790 Kaiser Leopold II.16 Er erklärte, dass

jüdische Studenten das rechts‐  und staatswis‐

senschaftliche Studium nur mit einem doctor

iuris civilis beenden konnten – im Gegensatz

dazu konnten Studenten christlicher Konfession

ihr Studium mit einem doctor iuris utriusque,

der auch den doctor iuris canonici umfasste,

absolvieren.

Eigens geregelt wurde die Frage der Übernahme

von akademischen Würden, wie insbesondere

jene des Dekans und des Rektors, durch Nicht‐

katholiken. Unter Kaiser Franz I. erfolgte in die‐

sem Bereich eine Verschlechterung bzw. Klar‐

stellung der rechtlichen Stellung der Akatholi‐

ken und Juden. 1817 verfügte die Studienhof‐

kommission, dass an sie keine akademischen

Würden verliehen werden können, „weil die

Würdenträger gottesdienstlichen Feyerlichkei‐

ten beywohnen müssen“.17 Eine Anfrage der

medizinischen Fakultät bei der Studienhof‐

kommission 1834 ergab neuerlich, dass protes‐

tantische Mitglieder der medizinischen Fakultät

weder das Amt des Rektors noch des Dekans

übernehmen dürften. Begründet wurde diese

Beschränkung mit den Verpflichtungen religiö‐

ser Natur, die mit diesen Ämtern verbunden

waren. Rektoren und Dekane hatten an „be‐

stimmten katholischen gottesdienstlichen Feier‐

lichkeiten beizuwohnen; am Gründonnerstage

mit den akademischen Mitgliedern das Altars‐

Sacrament zu empfangen“18 und in manchen

religiös‐pädagogischen Fragen Gutachten zu

15 UNGER, Gesetze über die höheren Studien 2, 123.
16 Hofdecret v. 8. 10. 1790, abgedruckt bei: UNGER,

Gesetze über die höheren Studien 2, 144f.
17 Studienhofkommissionsdekret v. 29. 8. 1817, PGS

XLV/126.
18 Studien‐Hofcommissions‐Präsidial‐Decret v. 15. 2.

1834, Z. 581, abgedruckt bei: UNGER, Gesetze über die

höheren Studien 1, 18.

erstellen. Folglich sollten nur Katholiken zum

Rektor und Dekan bestellt werden.

II. Die Habsburgermonarchie

1848–1918
Zwischen Toleranz und Verdrängung

Die Märzrevolution 1848 stand unter dem Vor‐

zeichen der Gleichstellung – sei es der sprachli‐

chen innerhalb der multilingualen Monarchie,

sei es der ständischen durch die Aufhebung

bestehender Beschränkungen, sei es aber auch

der religiösen durch die Gleichstellung von Ka‐

tholiken und Nichtkatholiken. Die revolutionäre

Idee unterstützten unter anderem auch Teile der

jüdischen Bevölkerung, so bspw. Adolf Fisch‐

hof, der die Forderungen nach Mitbestimmung

des Volkes und Pressefreiheit offen formulierte,

und Ludwig August Frankl, dessen Gedicht

„Die Universität“ als erstes „censurfreies [Flug‐]

Blatt in Oesterreich“19 verbreitet wurde.20 Mit

der Revolution änderte sich schrittweise, aber

grundlegend das österreichische Universitäts‐

system. Während der Entwurf des neuen Orga‐

nisationsgesetzes explizit „kein Hinderniß der

Berufung“ im jeweiligen religiösen Glaubensbe‐

kenntnis sah,21 äußerte sich das „endgültige“

provisorische Organisationsgesetz aus dem Jahr

1849 hierzu gar nicht. Zeitgenössische Berichte

problematisierten die Berufung von Nichtkatho‐

liken nur am Rande. 1853 stellte eine Denk‐

schrift des Ministeriums für Kultus und Unter‐

richt fest, dass Akatholiken, also nichtkatholi‐

sche Christen, prinzipiell zu Professoren bestellt

werden könnten, es sich dabei allerdings um

19 ZIMMERMANN, Wissenschaft 163.
20 Vgl. LICHTBLAU, Integration 449–455.
21 § 66 Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Un‐

terrichtswesens in Oesterreich, Wiener Zeitung

Nr. 200 v. 21. 7. 1848, 195. Vgl. STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Dienst‐, Habilitations‐ und Disziplinarrecht 50.
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Ausnahmefälle handle.22 In diesem Zeitraum

waren an der Universität Wien einige Protestan‐

ten tätig, so u.a. der Philologe Hermann Bonitz

und der Mediziner Ernst von Brücke.23 Obwohl

rechtlich nach 1848 keine konfessionellen Vor‐

gaben für die Ausübung der akademischen

Würden des Dekans und Rektors mehr bestan‐

den, widersetzten sich manche universitären

Kreise der Wahl von Akatholiken zu akademi‐

schen Würdenträgern mit dem Argument des

katholischen Charakters der Universität Wien.

Dieses Argument äußerte 1851 das Universitäts‐

konsistorium bei der Wahl von Bonitz zum De‐

kan der philosophischen Fakultät der Universi‐

tät Wien. Der Protest des Universitätskonsistori‐

ums, des höchsten Organs der Universität, führte

zur Verweigerung der Bestätigung der Wahl von

Bonitz durch das Unterrichtsministerium. Erst

knappe 17 Jahre später wurde ein Protestant,

Ernst von Brücke, als Dekan der medizinischen

Fakultät an der Universität Wien bestätigt, 1879

konnte er als erster Protestant das Amt des Rek‐

tors der Universität Wien ausüben.24

Noch schwieriger gestaltete sich die Situation

der Juden an der Universität. 1865 benannte

Gerson Wolf zwei außerordentliche Professoren

und 13 Privatdozenten jüdischer Konfession an

der Universität Wien, davon waren bis auf den

außerordentlichen Professor für Orientalistik

Jacob Goldenthal alle an der medizinischen Fa‐

kultät tätig.25 Zu diesem Zeitpunkt lehrten be‐

reits einige Juristen mosaischen Glaubens bzw.

jüdischer Herkunft – eine Unterscheidung, die

ab den 1880er Jahren an gesellschaftlicher Rele‐

vanz verlor – an den österreichischen Universi‐

täten. Als Pionier innerhalb der habsburgischen

Judenschaft erreichte der in Mähren geborene

22 K.k. Ministerium für Kultus und Unterricht, Neuge‐

staltung 60f.; LENTZE, Universitätsreform 209.
23 Vgl. STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐ 

und Disziplinarrecht 111.
24 M.w.N. ebd. 111.
25 WOLF, Studien zur Jubelfeier 185–191.

Wolfgang Wessely Außergewöhnliches:26 Als

zweifacher Doktor (Philosophie und Rechtswis‐

senschaften) wurde ihm als erstem Juden Öster‐

reichs die konfessionell unbeschränkte Lehr‐

amtsbefähigung erteilt, „als erster Jude [erhielt

er] die Licenz, Privatunterricht in den obligaten

Fächern der juridischen Facultät zu ertheilen“,27

bereits 1849 hielt er als Privatdozent Vorlesun‐

gen über Verfahrensrecht an der Prager Univer‐

sität, 1850 habilitierte er sich zusätzlich für Straf‐

recht. Im gleichen Jahr absolvierte er als erster

Jude die Richteramtsprüfung, ein Jahr später

erfolgte die Ernennung zum Extraordinarius für

Strafrecht28 in Prag und schließlich 186129 – wie‐

der als erster Jude – die Ernennung zum or‐

dentlichen Professor.30 Dass die Ernennung ei‐

nes Juden auf ein Ordinariat durchaus mit Pro‐

testen seitens der katholischen Kirche verbun‐

den war, zeigt die Korrespondenz des Erzbi‐

schofs von Prag, Friedrich zu Schwarzenberg,

mit dem Unterrichtsminister Leo v. Thun aus

dem Jahr 1857. Schwarzenberg erklärte, dass er

es „unendlich bedauern müßte, wenn Professor

Wessely an der juridischen Fakultät als Ordina‐

rius angestellt werden sollte“, denn es könne

„doch nur eine Ausnahmsmaßregel seyn, daß

ein Jude als Lehrer bey einer ursprünglich ka‐

tholischen kirchlichen Institution angestellt ist,

deren Kanzler und Studienprotektor der Erzbi‐

schof heißt“.31

26 Zu ihm vgl. LÖFFLER, Wessely; REITER‐ZATLOUKAL,

Antisemitismus 185.
27 [Nachruf auf] Wolfgang Wessely, Die Neuzeit

Nr. 17 v. 29. 4. 1870, 187.
28 Wiener Zeitung Nr. 113 v. 11. 5. 1851, 1399.
29 Wiener Zeitung Nr. 212 v. 12. 9. 1861, 3277.
30 [Nachruf auf] Wolfgang Wessely, Die Neuzeit

Nr. 17 v. 29. 4. 1870, 186–188.
31 Staatliches Gebietsarchiv Leitmeritz, Zweigstelle

Tetschen‐Bodenbach, Familienarchiv Thun‐Hohen‐

stein, Linie Tetschen, Nachlass Leo Thun, A3 XXI

D437, digital unter http://thun‐korrespondenz.uibk.

ac.at:8080/exist/apps/Thun‐Collection/index.html

(abgerufen am 24. 7. 2020).
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An der Universität Wien wurde als erster Ordi‐

narius jüdischen Glaubens an der rechts‐  und

staatswissenschaftlichen Fakultät 1874 Carl Sa‐

muel Grünhut32 ernannt.33 Grünhut hatte sich

1869 in Wien habilitiert, 1872 folgte die Ernen‐

nung zum außerordentlichen und zwei Jahre

später zum ordentlichen Professor. Insgesamt

war die Zahl der mosaisch gebliebenen Lehr‐

kräfte in der Monarchie an der juridischen Fa‐

kultät vergleichsweise gering. Insbesondere ist

zu bemerken, dass sie nur vereinzelt auf eine

ordentliche Professur berufen wurden, wie z.B.

1897 Josef Schey34. Größer ist die Zahl der jüdi‐

schen Privatdozenten, so unter anderem Stanis‐

laus Pineles,35 Rudolf Pollak,36 Isidor Singer37

oder Friedrich Tezner38.39 Eine weitaus größere

Gruppe stellten die vom Judentum zum Chris‐

tentum übergetretenen Rechtsgelehrten dar.

Bereits in den 1850er Jahren waren mehrere

konvertierte Juristen jüdischer Herkunft an der

Wiener rechts‐  und staatswissenschaftlichen

Fakultät zu Professoren ernannt worden.40 Dabei

dürfte die Konversion durchaus vom Unter‐

richtsministerium begrüßt worden sein. Der

32 Professor für Handels‐  und Wechselrecht. Vgl. zu

ihm STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐ 

und Disziplinarrecht 521f.
33 Neue Freie Presse Nr. 5335 v. 4. 7. 1878, 1.
34 Professor für österreichisches Zivilrecht. Vgl. zu

ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 346–351.
35 Privatdozent des römischen Rechtes. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 286f.
36 Privatdozent für österreichisches Zivilprozessrecht.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 412–414.
37 Privatdozent für Statistik. Vgl. zu ihm STAUDIGL‐

CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐  und Disziplinar‐

recht 525–527.
38 Privatdozent für allgemeines und österreichisches

Staatsrecht, Verwaltungsrecht und ‐lehre. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, Tezner.
39 Vgl. OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 75–77.
40 Zu den konvertierten Juristen vgl. STAUDACHER,

Zwischen Emanzipation und Assimilation.

Jurist Heinrich Jaques berichtete von der Praxis

seitens des Unterrichtsministeriums, jüdische

Kandidaten auf die Vorteile des Religionswech‐

sels „officiös oder confidentiell“ hinzuweisen.41

Zu den ersten konvertierten Professoren gehör‐

ten Joseph Unger und Julius Glaser. Unger hatte

sich bereits 1853 in Wien habilitiert, ging zu‐

nächst als Extraordinarius nach Prag und kehrte

1856 an die Universität Wien zurück, wo er zu‐

nächst als außerordentlicher und ab 1857 als

ordentlicher Professor für österreichisches bür‐

gerliches Recht wirkte.42 Im Gegensatz zu

Grünhut war Unger noch unmittelbar vor seiner

Promotion zum Katholizismus konvertiert. Gla‐

ser war bereits in seiner Jugend aus dem mosai‐

schen Glauben ausgetreten, er habilitierte sich

1854 in Wien und wurde ebenfalls zunächst 1856

außerordentlicher sowie 1860 schließlich or‐

dentlicher Professor für Strafrecht an der Wiener

juridischen Fakultät.43 In den späteren Jahren

folgten unter anderen Adolf Menzel,44 Sigmund

Adler,45 Alexander Löffler,46 Carl Grünberg,47

Josef Hupka,48 Hans Kelsen49 und Oskar Pisko.50

41 JAQUES, Denkschrift 42; vgl. auch STAUDIGL‐

CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐  und Disziplinar‐

recht 113.
42 MEISSEL, Unger 213 Anm. 14.
43 SCHILD, Glaser 184f.
44 Professor des allgemeinen und österreichischen

Staatsrechtes, der Verwaltungslehre und des österrei‐

chischen Verwaltungsrechtes. Vgl. zu ihm OLECHOWS‐

KI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 499–503.
45 Professor der österreichischen Reichsgeschichte.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 301f.
46 Außerordentlicher Professor des österreichischen

Straf‐ und Strafprozeßrechtes. Vgl. zu ihm OLECHOWS‐

KI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 439–441.
47 Professor der neueren Wirtschaftsgeschichte und

Volkswirtschaftspolitik. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI,

EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 553f.
48 Professor des Handels‐ und Wechselrechts. Vgl. zu

ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 385–390.
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Vielen verdienten Rechtsgelehrten jüdischer

Herkunft blieb die Professur ihr Leben lang

verwehrt, so beispielsweise Friedrich Tezner,

der schlussendlich nach seiner Konversion 1907

zum Richter am Verwaltungsgerichtshof er‐

nannt wurde.51

Zunächst mussten primär die Professoren, die

am mosaischen Glauben festhielten, mit antijü‐

dischen Anfeindungen zurechtkommen. Mit

dem Aufkommen des rassistischen Antisemi‐

tismus um 1880 wurde die Unterscheidung zwi‐

schen Personen jüdischen Glaubens und solchen

jüdischer Abstammung zunehmend verwischt.

Immer wieder wurde das Schlagwort von der

„Verjudung der Universität“ bemüht, in den

Zeitungen findet sich dieser Ausdruck ab den

1880er Jahren zunehmend. Aufschwung erhielt

der Antisemitismus durch die immer stärkere

Vereinnahmung des Sujets im politischen Leben.

Antisemitische Parolen gehörten bei den Wiener

Gemeinderatswahlen der Jahrhundertwende

zum Alltag.

1883 wetterten antisemitische Blätter gegen die

Besetzung der Professur für Völkerrecht mit

dem Sohn des Wiener Oberrabbiners, Georg

Jellinek, der sich in Wien für Rechtsphilosophie

und Völkerrecht habilitiert hatte.52 Die Tages‐

zeitung „Das Vaterland“ äußerte sich unter der

Schlagzeile „Zur Verjudung der Wiener Uni‐

versität“ gegen die „an den Stätten der Wissen‐

schaft präponderirenden Parteigänger der isra‐

elitischen Allianz“ und erklärten es für „selt‐

sam“, „wenn das Völkerrecht der christlich

europäischen Staatengemeinschaft an der Wie‐

ner Universität keinen anderen Interpreten

49 Professor für Staatslehre und Staatsrecht, Verwal‐

tungslehre und Verwaltungsrecht, Rechtsphilosophie.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, Hans Kelsen.
50 Professor für österreichisches bürgerliches Recht.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 390–393.
51 OLECHOWSKI, Tezner.
52 Zur Angelegenheit Jellinek vgl. KEMPTER, Jellineks

235–253; OLECHOWSKI, Von Jellinek zu Kelsen.

fände, als einen israelitischen.“53 Jellinek wurde

schlussendlich zum Extraordinarius für Staats‐

recht bestellt, musste aber darüber hinaus auch

Völkerrecht lehren – gekränkt verließ er 1889

Österreich.

Zu einer ähnlichen Situation kam es 1904 bei der

Nachbesetzung der Lehrkanzel für römisches

Recht. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten

zählte der bedeutende jüdische Romanist aus

dem Deutschen Reich, Otto Lenel. Seine Beru‐

fung scheiterte allerdings an einer antisemiti‐

schen Kampagne – sowohl antisemitische Zei‐

tungen als auch Alois von Liechtenstein, einer

der führenden konservativen Politiker, lehnten

die Berufung Lenels ab,54 stattdessen wurde der

kürzlich habilitierte Grazer Romanist Leopold

Wenger nach Wien berufen.55

Bemerkenswert ist die zu Beginn des 20. Jahr‐

hunderts verwendete, aus heutiger Sicht men‐

schenverachtende Terminologie, die zu diesem

Zeitpunkt durchaus salonfähig war – findet sie

sich doch auch in Protokollen der höchsten Ver‐

tretungskörper Österreichs. Während einer De‐

batte im Abgeordnetenhaus im Dezember 1907

hielt Josef Redlich, Hochschullehrer und Abge‐

ordneter, eine bewegende Rede über die Anzahl

der Juden an den Universitäten, die zeitgenössi‐

sche Terminologie verwendete Begriffe wie

„Verjudung“ und „judenrein“. Redlich – selbst

jüdischer Herkunft – begegnete dabei den For‐

derungen der Klerikalen, die Anzahl der jüdi‐

schen Hochschullehrer am Verhältnis zur Be‐

völkerung zu normieren, mit dem Verweis auf

die staatsbürgerlichen Rechte, die „jedem die

volle Gleichheit vor dem Gesetze, also auch die

volle Gleichberechtigung in der Benützung der

öffentlichen Institutionen“56 gewährten. Die

parlamentarische Behandlung dieser Themen

53 Das Vaterland Nr. 127 v. 10. 5. 1883, 5.
54 REITER‐ZATLOUKAL, Antisemitismus 190.
55 OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 274.
56 Neues Wiener Tagblatt Nr. 334 v. 5. 12. 1907, 6.
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ging auf die seitens der katholischen Kreise an‐

lässlich des 6. allgemeinen österreichischen Ka‐

tholikentages aufgestellten Forderungen zurück.

Die Broschüre, „Ein Stich in’s Wespennest“ beti‐

telt, enthielt die von Karl Lueger gehaltene Rede.

Darin wandte er sich gegen die „Verjudung der

Universitäten“, die „jüdische Fremdherrschaft“

und forderte die Bildung einer katholischen Uni‐

versität.57 In Redlichs Nachlass findet sich ein

ausführlicher Entwurf zur Situation der jüdischen

Gelehrten an den österreichischen Universitäten,

wohl als Antwort an Lueger gedacht.

Darin stellt Redlich entgegen den Hetzkampag‐

nen der antisemitischen Kreise fest: „Seit Jahren

werden keine Ordinarien mehr auch für die

juridische Fakultät aus nichtarischen Kreisen

vorgeschlagen. Die Folge davon ist, dass selbst‐

verständlich die Extraordinariate fast durch‐

wegs Juden oder Nichtarier sind. Ihre scheinbar

große Zahl ist eben der sprechende Beweis da‐

für, dass nichtarische Professoren auch bei

grössten wissenschaftlichen Leistungen nicht

mehr imstande sind, das Ordinariat an irgend

einer österreichischen Universität zu erlangen.

Sie bleiben in dieser Klasse sitzen. Damit hängt

nun zusammen […] die Tatsache, dass von den 5

deutschen Universitäten Österreichs Innsbruck

und Graz als unbedingt judenfrei, sozusagen

mit dem tabum [sic] für alle Nichtarier belegt

sind. […] Aus diesem Umstande hat sich schon

in früheren Jahren eine gewiss grössre [sic] Zahl

nichtarischer Professoren an der Czernowitzer

und Prager Fakultät angesammelt. An beiden

Fakultäten findet das heftigste Widerstreben

gegen eine weitere Berufung nichtarischer Pro‐

fessoren statt, ein Bestreben, in welchem, so

komisch es klingt, getaufte jüdische Professoren

im geeigneten Falle sogar die Führung über‐

nehmen.“58

57 Broschüre „Ein Stich in’s Wespennest“, abgedruckt

in RATHKOLB, Antisemitismus 259–274, hier 261f.
58 REDLICH, Jüdische Gelehrte 285f.

Gerade diese letzte Bemerkung zeigt die schwie‐

rige Einordnung der konvertierten Juden durch

sie selbst einerseits und ihr Umfeld andererseits.

Nach dem eigenen Selbstverständnis, nicht

mehr zur jüdischen Gesellschaft zu gehören,

versuchte sich wohl manch ein Konvertit von

den Juden abzugrenzen bis hin zum Antisemi‐

tismus, gleichzeitig jedoch blieb er in der Au‐

ßensicht der antisemitischen Kreise sein Leben

lang im Judentum gefangen.

Unklar ist, seit wann es genaue Aufzeichnungen

zur Konfession der Hochschullehrer gab. Als

1885 der Abgeordnete und Weltpriester Josef

Greuter beklagte, dass sich an der Universität

Wien „schon im Katalog [Anm.: damit ist wohl

das Vorlesungsverzeichnis gemeint] 64 Lehrer

semitischer Abstammung“ finden,59 erwiderte

ihm der Unterrichtsminister Sigmund Conrad

von Eybesfeld, dass er „kein Verzeichnis über

die Lehrkräfte nach ihrer Confession“ führe und

auch „gar nicht in Kenntniß von der Confession

einzelner Lehrkräfte [sei], weil bei den Ernen‐

nungen auf die Lehrtüchtigkeit, die wissen‐

schaftliche Begabung und Verdienstlichkeit

gesehen [werde] und nicht auf die Confessi‐

on.“60 Quellenmäßige Hinweise darauf, dass die

Konfession bei der Habilitation festgestellt wur‐

de, gibt es für die Universität Wien seit 1909.61

Besonders heikel war freilich die Frage, ob jüdi‐

sche Professoren bzw. solche jüdischer Herkunft

berechtigt waren, die Dekans‐ und Rektorswür‐

de zu übernehmen. Aus rechtlicher Sicht war die

Lage insbesondere nach dem Organisationsge‐

setz 1873 klar: Es gab keine rechtlichen Schran‐

ken religiöser Natur.62 Faktisch sah die Situation

freilich anders aus. Ein Zeitungsbericht aus dem

59 StPAH, 9. Sess, 14270.
60 StPAH, 9. Sess, 14283.
61 Vgl. STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐ 

und Disziplinarrecht 115, 265.
62 § 11 besagte: „Die Fähigkeit, zu akademischen

Würden gewählt zu werden, ist von dem Glaubens‐

bekenntnisse unabhängig.“ G betreffend die Organi‐

sation der Universitätsbehörden RGBl 1873/63.
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Jahr 1922 gibt hier den entscheidenden Hinweis.

Als 1922 der Historiker Samuel Steinherz,63 ein

Jude, an der Deutschen Universität Prag zum

Rektor gewählt wurde und dann auch noch die

Wahl annahm, gingen in Prag die antisemiti‐

schen Wogen hoch. Das „Prager Tagblatt“ be‐

richtete von der Usance des Turnus bei der Rek‐

torswahl, wonach der nach Anciennität nächste

Professor der jeweiligen Universität zum Rektor

gewählt wurde. „In diesem Ringelspiel fiel nun

die Reihe wieder einmal auf einen Juden, und

während nach einem ungeschriebenen Gesetz

vordem die jüdischen Professoren nur zum De‐

kanate zugelassen waren, die vollzogene Rek‐

torswahl jedoch dankend ablehnen mußten,“64

folgte Steinherz diesem ungeschriebenen Gesetz

nicht und nahm die Wahl an. Zwar bezieht sich

der Zeitungsartikel auf tschechoslowakische

Universitäten, doch ist anzunehmen, dass ein

solcher Usus vor dem Zerfall der Monarchie

ebenfalls bestand. Einige Berichte über die Ab‐

lehnung der Rektorswahl finden sich in den

Tageszeitungen Österreich‐Ungarns.65 Selbst die

weniger problematische Wahl eines jüdischen

Professors zum Dekan rief in der antisemiti‐

schen Presse immer wieder Proteste mit Be‐

schimpfungen und respektlose Unmutsaktionen

der antisemitischen Studentenkreise hervor.

Besonders viel Anfeindungen musste sich auf‐

grund seiner Pionierfunktion Carl Samuel

Grünhut gefallen lassen, war er schließlich nicht

nur der erste jüdische Ordinarius an der Wiener

rechts‐  und staatswissenschaftlichen Fakultät,

sondern auch der erste jüdische Dekan der Uni‐

versität Wien.66 Fast wäre er auch der erste jüdi‐

sche Rektor geworden – doch das wussten die

antisemitischen Kreise rechtzeitig zu verhin‐

63 Vgl. zu ihm KEIL, Steinherz; KONRÁD, Geisteswis‐

senschaften.
64 Prager Tagblatt Nr. 274 v. 23. 11. 1922, 1.
65 Vgl. mwN STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilita‐

tions‐ und Disziplinarrecht 112.
66 So zu mindestens die Tageszeitung „Das Vaterland“

Nr. 53 v. 23. 2. 1887, 1.

dern.67 In einem Brief an den verhinderten jüdi‐

schen Professor Georg Jellinek bemerkte Grün‐

hut, dass er angesichts der anstehenden Ge‐

meinderatswahlen die Rektorswahl ohnehin

nicht angenommen hätte, denn er hielt es „für

tactvoll bei der heutigen Lueger‐Strömung nicht

als Haupt der Universität zu fungieren“, erklärte

vielmehr, ein „Jude [müsse] heutzutage sich

damit begnügen in Reih und Glied als Ordinari‐

us zu wirken.“68 Grünhut hatte zu diesem Zeit‐

punkt bereits Erfahrungen mit den antisemiti‐

schen Blättern während seiner Zeit als Dekan

gemacht. Insbesondere nach seiner zweiten

Wahl hoben Tagesblätter seine Konfession her‐

vor, antisemitische Zeitungen orteten in seiner

Wahl gar den Beweis für die „Verjudung der

Universität Wien“. Gleich am Tag der Dekans‐

wahl berichtete „Das Vaterland“, dass Grünhut,

„wenn auch nur mit stricter Majorität, doch

nach verhältnißmäßig kurzer Zeit wiederge‐

wählt worden war. Auch ein Zeichen der Zeit

und der zunehmenden – Verjudung der Wiener

Universität!“69

Ein Blick auf die Studenten der Rechts‐  und

Staatswissenschaften zeigt, dass es nach wie vor

Beschränkungen für jüdische Studenten beim

juridischen Studium gab. Zunächst wurde 1850

das Verbot der Absolvierung der Prüfung aus

Kirchenrecht aufgehoben.70 In den folgenden

Jahren wurden Juden nun verpflichtet, die kir‐

chenrechtliche Vorlesung und Prüfung im Rah‐

men der Staatsprüfung zu absolvieren, ein Um‐

stand, der mit der Einführung der Studienord‐

nung 1855 begründet wurde. Das Unterrichts‐

ministerium erklärte in Rahmen einer konkreten

Anfrage, dass „die Kenntnis des canonischen

67 OLECHOWSKI, Von Jellinek zu Kelsen 383f.
68 Grünhut an Jellinek, in: KEMPTER, Jellineks 293.
69 Das Vaterland Nr. 159 v. 9. 6. 1886, 5.
70 VO v. 14. 1. 1850, RGBl 33/1850. Zu diesem Zeit‐

punkt war die Regelung des Prüfungswesens noch

unklar. Vgl. STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Zur Einführung

der juristischen Staatsprüfung 346.
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Rechtes als ein wesentliches Entwickelungsmo‐

ment [sic] der Rechtswissenschaft und als Theil

der fundamentalen juristischen Bildung für je‐

den wissenschaftlich gebildeten Juristen noth‐

wendig ist“.71 Das änderte allerdings nichts an

dem Umstand, dass Juden nach wie vor keinen

doctor iuris canonici erwerben durften.72 Bis zur

Rigorosenordnung aus dem Jahr 1872 waren

Juden nicht verpflichtet, bei den Rigorosen die

Prüfung aus Kirchenrecht abzulegen. In einem

Ministerialerlass aus dem Jahr 1852 sah man „in

der Gestattung, bei der Disputation Theses der

Vertheidigung aus dem canonischen Rechte

aufzustellen, jedenfalls eine große Unzukömm‐

lichkeit“ und stellte es „israelitischen Candida‐

ten“ frei, sich aus kanonischem Recht auf aus‐

drücklichen Wunsch hin prüfen zu lassen.73 Die

neue Rigorosenordnung 1872 erklärte explizit,

dass die „Religionsverschiedenheit [...] keinen

Unterschied in dem Rechte und der Pflicht zur

Ablegung der strengen Prüfung aus dem kano‐

nischen Rechte und in dem zu erlangenden Doc‐

torstitel“ begründe.74 Folglich mussten ab die‐

sem Zeitpunkt jüdische Bewerber die Prüfung

aus Kirchenrecht absolvieren und waren berech‐

tigt, den Titel doctor iuris utriusque zu erwer‐

ben. Das änderte zunächst wenig daran, dass

viele jüdischen Studenten kurz vor dem rechts‐

historischen Rigorosum ihre Konfession änder‐

ten, um ihre beruflichen Chancen zu verbessern

und – bis 1872 – den Titel des Doktors beider

Rechte erwerben zu können.75

71 Ministerial‐Erlass v. 1. 11. 1857, Z. 18371, abge‐

druckt in: THAA, Universitäten 373.
72 Ebd.
73 Ministerial‐Erlass v. 21. 11. 1852, Z. 6089, abge‐

druckt in: THAA, Universitäten 424f.
74 Verordnung v. 15. 4. 1872, Z. 4398, abgedruckt in:

THAA, Universitäten 643–660, 644.
75 OLECHOWSKI, Hans Kelsen 87. Allgemein zu jüdischen

Konvertiten vgl. STAUDACHER, Jüdische Konvertiten.

III. Erste Republik
Der Triumph des faktischen Antisemitismus

Die nach dem Zusammenbruch Österreich‐

Ungarns ausgerufene Republik grenzte sich

zwar staatsrechtlich vom alten Cisleithanien ab,

übernahm aber nichtsdestoweniger fast die ge‐

samte cisleithanische Rechtsordnung76 – so auch

die universitätsrechtlichen Bestimmungen. Le‐

diglich ein paar Bereiche erfuhren in der kurzen

Zeit der Ersten Republik eine juristische Neufas‐

sung – so insbes. das Habilitationsrecht und das

Disziplinarrecht. Die organisationsrechtlichen

Bestimmungen der Monarchie wurden großteils

beibehalten, eine wesentliche programmatische

Änderung stellte die 1922 in das Organisations‐

gesetz eingefügte explizite Bezeichnung der

Universitäten als „deutsche Forschungs‐  und

Lehranstalten“ dar.77 Folglich sahen sich die

„völkischen“ Kreise durchaus berechtigt, den

„deutschen Charakter“ der Universität zu

schützen.78

Auffallend ist, dass gleichzeitig eine Verrechtli‐

chung des universitären Alltages im formellen

Sinn einsetzte. Während sich die universitären

Organe bislang auf verschiedenartige Rechtsbe‐

stimmungen in Disziplinarangelegenheiten be‐

rufen hatten und die Qualität der Rechts‐

schutzmaßnahmen abhängig von der personel‐

len Besetzung der Disziplinarkommission war,

wurde nun in der Ersten Republik das Verfah‐

rensrecht im Bereich der universitären Diszipli‐

nargerichtsbarkeit normiert.79 Neben diesen

autonomen Bestimmungen, die von Universität

zu Universität variierten, setzte auch die bun‐

76 § 16 Staatsgründungsbeschluss, StGBl 1918/1.
77 Art. I Novelle zum Organisationsgesetz 1873, BGBl

1922/546.
78 STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Universitäten 236f.
79 So bspw. für die Universität Wien: Ordnung des

Verfahrens in Disziplinarsachen der Universitäts‐

Professoren, Privatdozenten, Assistenten und wissen‐

schaftlichen Hilfskräfte aus 1922, Universitätsarchiv

Graz, Jur. Dek. 1922/23, 781 ex 1922/23.
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desstaatliche Gesetzgebung auf die Stärkung der

Rechtssicherheit. Mit dem Allgemeinen Verwal‐

tungsverfahrensgesetz aus dem Jahr 1925 wurde

eine große Lücke im Verwaltungsverfahrens‐

recht geschlossen, auf universitätsrechtlicher

Ebene ist auf die novellierten Habilitationsbe‐

stimmungen hinzuweisen.80 Diese stärkten die

rechtliche Position der Habilitationswerber durch

die Einführung von Parteirechten: konkreten

Erledigungsfristen und Begründungsverpflich‐

tungen. Gleichzeitig schuf der neue § 6 der Habi‐

litationsordnung 1920 die Möglichkeit, den Habi‐

litationswerber abzuweisen, und zwar aus in der

Person des Bewerbers gelegenen Gründen. Bis

dahin gab es eine ähnliche Bestimmung, die aber

auf die Persönlichkeit des Bewerbers abzielte.

Diese Änderung wird in der Literatur als rechtli‐

che Hintertür gewertet, um Personen aus rassisti‐

schen Gründen von der Habilitation fernzuhal‐

ten.81 Inwiefern das in der Praxis zutraf, oder ob

bereits die davor geltende Bestimmung für die

antisemitische Praxis ausreichend war, lässt sich

nur durch größer angelegte interdisziplinäre

Querschnittsstudien feststellen.

Die nach dem Krieg angespannte wirtschaftliche

Situation und der Zuzug von jüdischen Flücht‐

lingen aus Galizien und der Bukowina – den

sogenannten „Ostjuden“ – verschärfte den oh‐

nehin bestehenden Judenhass. Juden wurden als

„unerwünschte Konkurrenz“ wahrgenommen82

– den Konkurrenzkampf verschärfte an der juri‐

dischen Fakultät der Umstand, dass seit 1919

auch Frauen zum Studium zugelassen worden

waren.83 Versuche, auf rechtlichem Wege Zu‐

gangsbeschränkungen für Personen jüdischer

Herkunft oder mosaischer Konfession einzufüh‐

ren, gestalteten sich schwierig. Immer wieder

finden sich Forderungen „deutsch‐arischer“

Studenten nach einem Numerus clausus. Primär

80 Habilitationsnorm v. 2. 9. 1920, StGBl 1920/415.
81 TASCHWER, Hochburg des Antisemitismus 106.
82 REITER‐ZATLOUKAL, Antisemitismus 190.
83 EHS, Frauenstudium 166.

war dieser als Ausgrenzung jüdischer Student‐

Innen gedacht, darüber hinaus wurde immer

wieder die Forderung nach dem Ausschluss von

Juden von bestimmten akademischen Funktio‐

nen erhoben. Besonders laut wurden diese For‐

derungen am Vorabend des Zweiten Deutschen

Hochschultages 1923. Ende 1922 bezog der Rek‐

tor der Wiener Universität offiziell Stellung zur

Forderung der „völkischen“ Studierenden nach

einem Numerus clausus für jüdische Studieren‐

de und Hochschullehrer84. In seiner Stellung‐

nahme, die medienwirksam auf der Titelseite

der konservativen Tageszeitung „Die Reichs‐

post“ erschien, zeigte er sich den Proponenten

gegenüber verständnisvoll, bemerkte aber, dass

es „indessen schwer sein [dürfte], Abhilfe zu

schaffen, so lange infolge der geltenden Habili‐

tationsvorschriften ausschließlich die wissen‐

schaftliche Qualifikation für die Habilitation

eines Privatdozenten maßgebend sein darf und

nach dem Staatsgrundgesetz die Zugehörigkeit

zu einer bestimmten Konfession kein Hindernis

für die Erreichung eines allen Staatsbürgern

zugänglichen Amtes bildet.“85 Die Forderungen

nach einem Numerus clausus wurden wieder‐

holt bis zum „Anschluss“ 1938 erhoben. Eine

kurze Verwirklichung – wenn auch nur in abge‐

schwächter Form – erfuhren sie im Rahmen

einer antisemitisch motivierten Studentenord‐

nung für die Universität Wien, die vom Akade‐

mischen Senat 1930 beschlossen, allerdings rund

ein Jahr später vom Verfassungsgerichtshof aus

formellen Gründen aufgehoben wurde.86 Der

Umstand, dass nur in einzelnen Bereichen – wie

dem Habilitationsrecht – eine rechtliche Hinter‐

tür für den Antisemitismus gegeben war, stärkte

die Rolle außerrechtlicher Faktoren wie antise‐

84 Ähnliche Forderungen gab es allgemein für akade‐

mische Berufe, insbes. für die Rechtsanwaltschaft. Vgl.

REITER‐ZATLOUKAL, Antisemitismus und Advokatur.
85 DIENER, Memorandum.
86 Erk. des VfGH v. 20. 6. 1931, VfSlg 1397. Vgl. WIE‐

DERIN, Jüdische Bevölkerung 105–107.
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mitischer Hetze und der Wirkung von Netzwer‐

ken, die auf den ersten Blick politisch unter‐

schiedliche Ziele verfolgten, doch als einen ge‐

meinsamen Nenner den Antisemitismus und

den Abbau der jüdischen Hochschullehrer hat‐

ten. Entscheidend für den Erfolg dieser außer‐

rechtlichen Faktoren war die weit gestreute Ba‐

sis der beteiligten Akteure. Diese vertraten un‐

terschiedliche Zweige des staatlichen Lebens –

waren also nicht nur an der Universität, sondern

auch im Unterrichtsministerium bestens ver‐

netzt, sie repräsentierten die verschiedenen

Ebenen der Universität – von Studierenden über

Verwaltungsorgane bis hin zu den höchsten

Würdenträgern – und hatten ausreichend Kon‐

takte zur Medienlandschaft.

Als führende Cliquen an der Wiener rechts‐ und

staatswissenschaftlichen Fakultät in der Ersten

Republik sind insbesondere der bereits 1909

gegründete „Deutsche Klub“ und die 1919 ge‐

gründete „Deutsche Gemeinschaft“ zu nennen.87

Während der „Deutsche Klub“ ein in der Öffent‐

lichkeit operierender Verein mit Vereinszeit‐

schrift und geselligen Abenden war, agierte die

Fachgruppe Hochschullehrer der „Deutschen

Gemeinschaft“ im Geheimen. Gemeinsam war

beiden die Förderung des „deutschen Charak‐

ters“ der Universität und der staatlichen Orga‐

ne. Durch personelle Überschneidungen waren

akkordierte Aktionen durchaus möglich. Kon‐

takte bestanden insbesondere zur „Deutschen

Studentenschaft“ als Vertretungskörper der

„deutsch‐arischen“ Studenten und zur „Deutsch‐

österreichischen Tages‐Zeitung“, dem publizisti‐

schen Organ der antisemitischen Kreise. Beson‐

ders aktiv waren an der juridischen Fakultät

unter anderem die Professoren Wenzel Gleis‐

pach88 und Othmar Spann.89 Namentlich Gleis‐

87 Vgl. dazu rezent HUBER, ERKER, TASCHWER, Der

Deutsche Klub.
88 Professor des österreichischen Straf‐  und Strafpro‐

zeßrechtes. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐

pach verstand es in der Ersten Republik ge‐

schickt, seine Kontakte und Netzwerke auszu‐

bauen. Allein an der Universität Wien hatte er

wiederholt neuralgische Machtpositionen inne,

sei es als Dekan, als Rektor oder Disziplinaran‐

walt. In der Presse hingegen war Gleispach für

seinen „Radauantisemitismus“ bekannt und

berüchtigt.90

Als Beispiel einer solchen akkordierten Aktion

der antisemitischen Kreise, das quellenmäßig

besonders gut belegt ist, ist der Skandal um

Stephan Brassloff, einen jüdischen Extraordina‐

rius, zu nennen.91 Brassloff fiel einer antisemiti‐

schen Hetze zum Opfer, deren Ziel es war, ihn

als Konkurrenten von Ernst Schönbauer hin‐

sichtlich der ordentlichen Professur aus römi‐

schem Recht, die durch die Emeritierung Moriz

Wlassaks frei wurde, auszuschalten. Bereits im

Sommer 1925, noch rechtzeitig vor der Emeritie‐

rung Wlassaks, der mit Ende September in den

Ruhestand ging, startete die antisemitische Ak‐

tion gegen Brassloff. Man warf ihm vor, in den

Lehrveranstaltungen Aussagen zu tätigen, die

„mit der Auffassung über die deutsche Sitte“

nicht vereinbar waren.92 Die Aussagen Brassloffs

mögen aus heutiger Sicht teilweise sexistisch

und geschmacklos erscheinen, auffallend ist

jedoch, dass sich über 20 Jahre lang niemand an

Brassloffs Vorlesungsstil gestört hatte, erst jetzt

zu diesem für ihn äußerst ungünstigen Zeit‐

punkt kamen die Beschwerden der „völkischen“

Studenten. Ende September 1925 langten gleich‐

zeitig eine Selbstanzeige Brassloffs sowie eine

Anzeige der „Deutschen Studentenschaft“ ge‐

CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswissenschaftliche

Fakultät 426–432; KRAUS, Gleispach.
89 Professor für Volkswirtschaftslehre und Politik,

Finanzwissenschaft und Gesellschaftslehre. Vgl. zu

ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 581–590.
90 Arbeiter‐Zeitung Nr. 217 v. 8. 8. 1930, 3.
91 Vgl. MEISSEL, Stephan Brassloff 11–16.
92 Eingabe v. 24. 9. 1925, UAW, Sonderreihe Diszipli‐

narakten, Senat S 185.340, 2.
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gen Brassloff beim Akademischen Senat, der die

Disziplinargewalt über die Hochschullehrer

ausübte, ein. Dass die Aktion nicht zufällig war,

bezeugen die erhaltenen Protokolle der Sitzun‐

gen der „Deutschen Gemeinschaft“ vom

4. Dezember 1925 – also bereits mitten im Dis‐

ziplinarverfahren. So heißt es darin: „Man muß

jetzt gut nachhelfen! Alles aufbieten, um

Br[assloff] ganz zu amovieren.“93 Gleichzeitig

wurden – wie aus den Protokollen hervorgeht –

potenzielle Unterstützer von Brassloff einge‐

schüchtert. Als Hans Kelsen für Brassloff Partei

ergriff, wurde er seitens der antisemitischen

Presse angegriffen und ihm mit den Worten

gedroht: „[W]enn der Bettauerist Kelsen den

Bettauerist Brasslow [sic] verteidigt, wird sich

ein Rotstock [sic] finden.“94 Die Anspielung be‐

zog sich auf den Schriftsteller jüdischer Her‐

kunft Hugo Bettauer, der u.a. kontroverse Bei‐

träge zum Thema Sexualität publiziert hatte („Er

und Sie. Wochenschrift für Lebenskultur und

Erotik“ und später „Bettauers Wochenschrift“)

und im März 1925 durch das NSDAP‐Mitglied

Otto Rothstock ermordet worden war.95

Das Disziplinarverfahren gegen Brassloff dauer‐

te bis Anfang Jänner 1926, die Disziplinarkam‐

mer kam zum Ergebnis, dass „eine erotische

Ausgestaltung der Vorlesungen […] mit der

Würde des Lehramtes und daher mit den amtli‐

chen und mit den Standespflichten eines aka‐

demischen Lehrers unvereinbar“96 sei. Brassloff

wurde für schuldig befunden und als Strafe die

Rüge verhängt. Zwar handelte es sich dabei um

93 Prot. v. 4. 12. 1925, zit.n. SIEGERT, Numerus Juden

raus 36. Rezent veröffentlichte auch Andreas Huber

die wenigen erhaltenen Protokolle der Deutschen

Gemeinschaft (Fachgruppe Hochschulen). Vgl. HU‐

BER, Akademische Schaltzentrale 21–31, hier 25. Un‐

terstreichung im Original.
94 Prot. v. 4. 12. 1925, zit.n. HUBER, Akademische

Schaltzentrale 25.
95 Vgl. BERGMANN‐PFLEGER, Bettauer.
96 Urteilsvorschlag v. 2. 1. 1926, UAW, Sonderreihe

Disziplinarakten, Senat S 185.340, 40, S. 5.

eine leichte Strafe, doch war der Schuldspruch

Brassloffs und der mediale Wirbel um seine

Person der Todesstoß für seine weitere Karriere

– die ordentliche Professur sollte er nicht mehr

erreichen. Die „Deutsche Gemeinschaft“ hinge‐

gen konnte diesen Fall als Sieg verbuchen – in

der ersten Sitzung nach der Urteilsverkündung,

die, wie das Disziplinarverfahren selbst, streng

genommen der Geheimhaltung unterlag, erfolg‐

te ein Bericht über den „Fall Brassloff“. Im Pro‐

tokoll vom 4. Februar 1926 heißt es: „Bericht

über den Fall Brassloff in der Disziplinarkom‐

mission, der nunmehr erledigt ist.“97

Ebenfalls als akkordierte Aktion zu Beginn des

Semesters begegnet uns die Erstellung von „Gel‐

ben Listen“ – Listen, welche in antisemitischen

Zeitungen veröffentlicht wurden und Namen

jener Hochschullehrer enthielten, die nicht ins

„deutsch‐arische“ Weltbild passten. Vereinzelt

wurde den Namen auch die vermutete politische

Überzeugung in Klammern angehängt. So findet

sich im „Vorarlberger Tagblatt“ die „Gelbe Liste“

für das Jahr 1929 mit dem Eintrag „Kelsen (Mar‐

xist)“.98 Die Erstellung der entsprechenden Listen

übernahm die „Deutsche Gemeinschaft“, wie sich

aus ihren Protokollen ergibt.99

Die Machenschaften der antisemitischen Kreise

vergifteten das Klima an der Universität. Selbst

an der Universität etablierte Professoren jüdi‐

scher Herkunft fühlten sich an der Wiener

rechts‐  und staatswissenschaftlichen Fakultät

unwohl. Als Hans Kelsen 1930 nach Köln beru‐

fen wurde, war er zunächst gewogen, mit dem

Unterrichtsministerium einen etwaigen Verbleib

zu verhandeln – ein Schritt, der in solchen Situa‐

tionen durchaus üblich war. Schlussendlich

entschloss sich Kelsen jedoch, dem Ruf nach

Köln zu folgen; als einen seiner Bewegründe

97 Prot. v. 4. 2. 1926, zit. n. HUBER, Akademische

Schaltzentrale 28.
98 Vorarlberger Tagblatt Nr. 238 v. 15. 10. 1929, 3.
99 Prot. v. 4. 12. 1925, zit. n. HUBER, Akademische

Schaltzentrale 25.
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nannte er dem Unterrichtsministerium gegen‐

über „die immer unangenehmer sich gestaltende

Stellung im Prof[essoren] Koll[egium]“.100 Kel‐

sens schwierige Position im Professorenkollegi‐

um spiegelt der Beschluss des Professorenkolle‐

giums wider, dem Unterrichtsministerium zu

berichten, „daß das Prof.Koll. Wert darauf legt,

daß Herr Prof. Kelsen der Wr. Univ. erhalten

bleibe“.101 Der Beschluss erfolgte im Zirkulati‐

onsweg als Umlaufbeschluss, die Frist war we‐

gen der Dringlichkeit recht kurz – weniger als

eine Woche. Das Ergebnis fiel relativ knapp aus

– von 15 abstimmungsberechtigten Ordinarien

stimmten zehn für den Antrag (Hans Sperl,102

Hans Voltelini,103 Josef Hupka, Othmar Spann,

Rudolf Köstler,104 Oskar Pisko, Gustav Walker,105

Alfred Verdross,106 Friedrich Woess107 und Max

Layer108) und von sechs abstimmungsberechtig‐

100 ÖStA, AVA Unterricht Allg., Ktn. 796, GZ. 24911‐

I/1 aus 1930.
101 ÖStA, AVA Unterricht Allg., Ktn. 796, GZ. 21994‐I

aus 1930.
102 Professor des österreichischen Zivilprozeßrechtes.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 399–406.
103 Professor des deutschen Rechtes und der österrei‐

chischen Reichsgeschichte. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI,

EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 298–300.
104 Professor des Kirchenrechts. Vgl. zu ihm OLE‐

CHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und

Staatswissenschaftliche Fakultät 321–327.
105 Professor des österreichischen bürgerlichen Rechts.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 406–411.
106 Professor für Rechtsphilosophie, Völkerrecht und

Internationales Privatrecht. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI,

EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 533–538.
107 Professor für römisches Recht. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 270–274.
108 Professor für Staatslehre und Staatsrecht, Verwal‐

tungslehre und Verwaltungsrecht. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 503–509.

ten Extraordinarien zwei (Emil Goldmann109

und Stephan Brassloff), ebenfalls pro stimmte

der Privatdozentenvertreter Richard Strigl,110

nicht jedoch sein Kollege im Amt Erwein

Höpler.111 Somit stimmten von den 21 Professo‐

ren neun nicht für Kelsens Verbleib. Zwar kann

die kurze Abstimmungsgelegenheit die man‐

gelnde Beteiligung in manchen Fällen verur‐

sacht haben, doch zeichnet sich auch ganz klar

eine Clique ab, die sich wohl bewusst der Stim‐

me enthalten hatte, und die von niemand ande‐

rem als Alexander Hold‐Ferneck,112 also dem

Dekan selbst, angeführt wurde. Er veranlasste

zwar auf Antrag Layers, Woess‘ und Schönbau‐

ers die Abstimmung, doch findet sich sein Name

nicht unter den Unterstützern des Antrages. Als

klare politische und antisemitische Gegenspieler

Kelsens lassen sich auch Ernst Schwind,113 Wen‐

zel Gleispach und Karl Gottfried Hugelmann114

erkennen. Allein der Umstand, dass gleich drei

Mitglieder des Akademischen Senats, des kolle‐

gialen Führungsorgans der Universität, ihre

unterstützende Stimme nicht für den Verbleib

109 Außerordentlicher Professor für deutsche Rechts‐

geschichte und Rechtsaltertümer. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 302f.
110 Privatdozent für politische Ökonomie. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 571f.
111 Privatdozent für Kriminologie. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 449f.
112 Professor für Völkerrecht und Rechtsphilosophie.

Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ,

Rechts‐ und Staatswissenschaftliche Fakultät 526–533.
113 Wobei Schwinds schlechter Gesundheitszustand

allein schon ein Hinderungsgrund für die Teilnahme

gewesen sein dürfte. Vgl. OLECHOWSKI, Hans Kelsen

487 Anm. 37. Schwind war Professor für deutsches

Recht. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐

CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswissenschaftliche

Fakultät 296–298.
114 Außerordentlicher Professor für deutsches Recht

und deutsches Staatsrecht. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI,

EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswis‐

senschaftliche Fakultät 306–311.
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Kelsens abgaben, muss ihn zutiefst gekränkt

haben. Neben dem Dekan waren dies Wenzel

Gleispach, der Rektor der Universität, und Hans

Mayer,115 der Senator für die rechts‐ und staats‐

wissenschaftliche Fakultät.

Auch die anderen Professoren jüdischer Her‐

kunft hatten mit Zurücksetzungen und Anfein‐

dungen zu kämpfen. Josef Hupka wurde wäh‐

rend seiner Dekanszeit 1926/27 von der „Deut‐

schen Studentenschaft“ beschimpft, seine Wahl

unter der Devise „weg mit dem jüdischen De‐

kan!“116 beeinsprucht. Nach Hupka wurde kein

Professor jüdischer Herkunft mehr an der Wie‐

ner rechts‐  und staatswissenschaftlichen Fakul‐

tät zum Dekan gewählt – daher übten weder

Leo Strisower noch Oskar Pisko dieses Amt

jemals aus.

Ein Blick auf die Wiener rechts‐ und staatswis‐

senschaftliche Fakultät in der Ersten Republik

zeigt also, dass die Situation für Personen jüdi‐

scher Herkunft mit ständigen Anfeindungen

und Zurücksetzungen verbunden war. Zu Be‐

ginn der Ersten Republik gehörten dem Profes‐

sorenkollegium der juridischen Fakultät fünf

Ordinarien und fünf Extraordinarien an, die in

der Außensicht als „jüdisch“ kategorisiert wur‐

den. Davon waren lediglich drei mosaischen

Glaubens. In der Ersten Republik und im

Austrofaschismus gab es an der Wiener rechts‐ 

und staatswissenschaftlichen Fakultät lediglich

vier Ernennungen von Personen jüdischer Her‐

kunft bzw. mosaischen Glaubens zu Professo‐

ren: 1919 wurden Stephan Brassloff zum Extra‐

ordinarius und Hans Kelsen zum Ordinarius

ernannt, 1922 erfolgte die Ernennung Leo

Strisowers117 und 1924 die Ernennung Oskar

115 Professor für Volkswirtschaftslehre und  ‐politik,

Finanzwissenschaft. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS,

STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswissen‐

schaftliche Fakultät 560–563.
116 Arbeiter‐Zeitung Nr. 307 v. 7. 11. 1926, 6.
117 Professor für Internationales Privatrecht und Völ‐

kerrecht, Geschichte der Rechtsphilosophie. Vgl. zu

Piskos zum ordentlichen Professor. Auffallend

ist, dass es nach 1924 keine weiteren Ernennun‐

gen „jüdischer“ Rechtsgelehrter zu Professoren

gab. Ebenfalls bemerkenswert ist der Umstand,

dass es in der Zwischenkriegszeit lediglich eine

einzige „Neuberufung“ gab – von den vier Er‐

nennungen zu Professoren war lediglich Ste‐

phan Brassloff davor kein Mitglied des Professo‐

renkollegiums. Aber auch Brassloff war an der

juridischen Fakultät bestens bekannt – schließ‐

lich hatte er sich bereits 1903 hier habilitiert.118

Ganz klar zeigen sich die antijüdischen Tenden‐

zen an der Universität Wien der Zwischen‐

kriegszeit auch in den Zahlen der Habilitierten.

Während sich zwischen 1900 und 1918 zumin‐

dest 18 „jüdische“ Personen an der Wiener

rechts‐  und staatswissenschaftlichen Fakultät

habilitierten, waren es in der Zwischenkriegszeit

lediglich zehn Personen.119 Auffallend ist dabei

insbesondere, dass mehr als die Hälfte der Habi‐

litationen bis 1923 erfolgte – danach dürfte die

Habilitation von „jüdischen“ Personen noch

schwieriger durchzusetzen gewesen sein. 1925

habilitierten sich noch Fritz Schreier120 und 1927

Josef Laurenz Kunz,121 beide waren Schüler von

Hans Kelsen und mussten gegen große Wider‐

ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 523–526.
118 Zu Brassloff vgl. MEISSEL, Stephan Brassloff; OLE‐

CHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐  und

Staatswissenschaftliche Fakultät 282–284.
119 Die Zahlen richten sich nach den Übersichten in:

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 73–77. Allerdings

werden in diesen Übersichten nur Personen berück‐

sichtigt, die zwischen 1918 und 1938 an der rechts‐ 

und staatswissenschaftlichen Fakultät immer noch

gewirkt haben. Hinzu kommt, dass die Religionszu‐

gehörigkeit oft schwierig festzustellen ist, daher kann

diese Angabe nur als Richtwert dienen.
120 Privatdozent für Rechtsphilosophie. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 491f.
121 Privatdozent für Völkerrecht. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 538–541.



Kamila STAUDIGL‐CIECHOWICZ114

stände in der Fakultät ankämpfen. Das Habilita‐

tionsverfahren von Kunz zog sich gar über sie‐

ben Jahre.122 Danach gab es nur noch eine Habili‐

tation einer einzigen Person mit jüdischer Her‐

kunft – jene von Albert A. Ehrenzweig jun.123

1937. Angesichts dieser Zahlen stellt sich die

Frage, was den Rückgang der Habilitationen

verursachte und welches signifikante Ereignis

sich um 1923 herum ereignete, das die Karrier‐

ewege „jüdischer“ Juristen erschwerte.

Hier dürften mehrere Faktoren eine Rolle ge‐

spielt haben. In erster Linie die Zusammenset‐

zung des Professorenkollegiums, das sowohl bei

Besetzungsfragen als auch bei Habilitationen

einen großen Einfluss hatte. Ab 1922 wurden

mehrere Professoren bestellt, die jüdischen

Kandidaten wenig gewogen waren. Primär sind

hier Alexander Hold‐Ferneck (1922), Karl Gott‐

fried Hugelmann (1924) und Ernst Schönbauer

(1924) zu nennen, neben ihnen standen auch

weitere Neuberufene dem „Deutschen Klub“

nahe, so Alfred Verdroß (1924) und Wilhelm

Winkler124 (1929).125 Gleichzeitig erfolgte ein

Rückgang von Professoren jüdischer Herkunft:

Carl Grünberg nahm 1923 einen Ruf nach Frank‐

furt an, Josef Schey ging 1924, Adolf Menzel,

Leo Strisower und Alexander Löffler gingen

1928 in den Ruhestand. Nach dem Abgang

Kelsens 1930 verblieben von den Professoren

jüdischer Herkunft nur noch die Ordinarien

Josef Hupka und Oskar Pisko sowie die Extra‐

ordinarien Emil Goldmann und Stephan Brass‐

loff an der Fakultät. Dadurch wandelten sich die

Mehrheitsverhältnisse und die Möglichkeiten,

etwaige Allianzen zu schließen. Auch der zweite

122 OLECHOWSKI, Hans Kelsen 400f.
123 Privatdozent für bürgerliches Recht. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 396–371.
124 Außerordentlicher Professor für Statistik. Vgl. zu

ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 620–622.
125 OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ 

und Staatswissenschaftliche Fakultät 72.

wichtige Faktor hängt mit dem Abgang der „jü‐

dischen“ Professoren von der Wiener Fakultät

und dem gleichzeitigen Aufrücken „völkischer“

Professoren zusammen. Die neuen Umstände

erschwerten jüdischen Kandidaten die Suche

nach einem geeigneten „Habilitationsvater“, der

sie nicht nur fachlich unterstützen, sondern auch

im Professorenkollegium für ihre Causa kämp‐

fen würde. Die Vermutung liegt nahe, dass das

herrschende antisemitische Klima, die ungüns‐

tigen Verhältnisse im Professorenkollegium und

die tristen Karrieremöglichkeiten manch einen

Juristen vor dem ohnehin langwierigen Habilita‐

tionsprozess zurückschrecken ließen.

IV. Austrofaschismus
Abbau der Rechtsstaatlichkeit

Der Austrofaschismus stand im universitären

Bereich unter dem Vorzeichen des staatlichen

Durchgriffs und der staatlichen Kontrolle der

entmachteten Universität. Neue Hochschulge‐

setze sicherten der Regierung weitreichende

Möglichkeiten der Einflussnahme – sei es auf

universitäre Disziplinarverfahren, sei es auf

Habilitationen und allgemeine Personalfragen.126

Die neuen Normen waren zwar nicht inhärent

antisemitischen Inhaltes, konnten aber durch die

flexiblen Formulierungen auch für antisemiti‐

sche Zwecke benutzt werden, was nach 1938

auch der Fall war.127 Unter dem Deckmantel von

Sparmaßnahmen und breit gefassten öffentli‐

chen „Schutzvorschriften“, die kurzfristig anbe‐

raumte Maßnahmen gegen ideologisch und

politisch unliebsame Personen ermöglichten,

wurde der Personalabbau an den Universitäten

durchgeführt unter gleichzeitiger Besetzung

126 So insb. Disziplinargesetz BGBl II 1934/334;

1. Novelle zur Habilitationsnorm BGBl II 1934/34;

2. Novelle zur Habilitationsnorm BGBl 1936/446;

Maßnahmengesetz BGBl II 1934/208.
127 Vgl. STAUDIGL‐CIECHOWICZ, „Säuberung“ 43–47.
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wichtiger Posten durch loyale Gefolgsmänner.128

Auffallend ist, dass im Gegensatz zur Ersten

Republik der Personalabbau primär von Seiten

des Unterrichtsministeriums durchgeführt wur‐

de.129 Während in der Ersten Republik antisemi‐

tische Universitätscliquen versuchten, mit ver‐

schiedenen Aktionen politisch oder „rassisch“

unerwünschte Personen zum Abgang von der

Universität zu bewegen, also mit faktischen

Maßnahmen, war die Regierung darauf bedacht,

den von ihr durchgeführten Personalabbau auf

einer – wenn auch wackeligen – rechtlichen

Grundlage, oft gegen den Widerstand der Uni‐

versität oder Fakultät, durchzuführen – also

stets mit rechtlichen Maßnahmen. Dass damit

nur der Schein der Rechtmäßigkeit gewahrt

werden wollte und es nicht um die Stärkung der

Rechtsordnung ging, beweist der gleichzeitige

Abbau von Rechtsschutzmechanismen des Ein‐

zelnen – sei es bei der gescheiterten Habilitation

oder anderen Personalentscheidungen.130

Die Wiener rechts‐  und staatswissenschaftliche

Fakultät überdauerte die Periode des Austrofa‐

schismus mit vergleichsweise wenigen Verlus‐

ten – von den Professoren wurden aus politi‐

schen Gründen die Nationalsozialisten Wenzel

Gleispach und Karl Gottfried Hugelmann ent‐

fernt, weiters wurde Max Layer wegen einer

regierungskritischen Publikation in den Ruhe‐

stand versetzt. Listen des Unterrichtsministeri‐

ums aus 1933/34 legen nahe, dass ein weiterer

Personalabbau angedacht war: Die Liste nennt

Gustav Walker, Alexander Hold‐Ferneck, Emil

Goldmann und Stephan Brassloff. Während

Walker explizit „zu halten“ war, sollte Hold‐

128 DIES., Dienst‐, Habilitations‐  und Disziplinarrecht

205–221.
129 Wobei es hier durchaus Schnittstellen zwischen

Universitäten und Unterrichtsministerium gab. Vgl.

ERKER, TASCHWER, Antisemitische Personalpolitik

759–762; STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Personalpolitik 736f.
130 STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Dienst‐, Habilitations‐  und

Disziplinarrecht 252f., 276f.

Ferneck in naher Zukunft pensioniert werden,

dazu kam es allerdings nicht mehr.131

Mehrere Privatdozenten mussten um ihre Tätig‐

keit bangen: Gegen Max Adler132 und Walter

Schiff133 wurden politisch motivierte Diszipli‐

narverfahren durchgeführt, die allerdings

schlussendlich zu ihren Gunsten endeten.

Schwierig zu beantworten ist dabei die Frage,

inwiefern rassistische Motive Einfluss auf die

Einleitung von Disziplinarverfahren gegen

Hochschullehrer der Wiener rechts‐ und staats‐

wissenschaftlichen Fakultät hatten. Zwischen

Frühjahr 1933 und Frühjahr 1938 gab es lediglich

sechs Disziplinarfälle134 gegen Mitglieder der

Rechts‐  und Staatswissenschaftlichen Fakultät,

von ihnen waren drei (Walter Schiff, Fritz

Schreier, Max Adler) jüdischer Herkunft. Die

kleine Untersuchungsmenge lässt hier keine

klaren Schlüsse zu, eindeutig geht aber aus den

Akten des Unterrichtsministeriums hervor, dass

sowohl Schiff als auch Adler in erster Linie als

Marxisten bzw. Sozialisten und deshalb als poli‐

tisch unliebsam verfolgt wurden. Unabhängig

davon dürfte sich an dem bereits mehrere Jahr‐

zehnte andauernden antisemitischen Klima an

der Universität Wien nur wenig geändert haben

– diesen Schluss lassen das Studium der Akten

der Disziplinarkommission135 sowie die literari‐

sche Verarbeitung dieses Sujets durch den zeit‐

131 ÖStA, AVA Unterricht Allg., Ktn 797, GZ 3680‐I/34.
132 Privatdozent für Gesellschaftslehre. Vgl. zu ihm

OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Rechts‐ und

Staatswissenschaftliche Fakultät 602–604.
133 Privatdozent für politische Ökonomie und Statis‐

tik. Vgl. zu ihm OLECHOWSKI, EHS, STAUDIGL‐

CIECHOWICZ, Rechts‐  und Staatswissenschaftliche

Fakultät 618–620.
134 Gegen Walter Schiff, Hans Mayer und Alexander

Mahr, unbekannte Täter, Fritz Schreier, Max Adler

(hier handelt es sich streng genommen um zwei Dis‐

ziplinaranzeigen), Karl Gottfried Hugelmann.
135 STAUDIGL‐CIECHOWICZ, Personalpolitik 740–745.
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genössischen Schriftsteller Franz Werfel zu.136

Auch der Umstand, dass an der Wiener juridi‐

schen Fakultät zwar zwischen 1933 und 1938 15

Habilitationen erfolgreich abgeschlossen wur‐

den, aber lediglich eine auf einen Rechtswissen‐

schaftler jüdischer Herkunft fiel, deutet in diese

Richtung.

V. Conclusio
Vom faktischen zum rechtlichen Antisemitismus

Der Beitrag schließt bewusst vor dem Höhe‐

punkt der Vertreibungen, behandelt also die

rechtswissenschaftliche Fakultät im Nationalso‐

zialismus nicht. Die im Rahmen des Nationalso‐

zialismus erfolgten Vertreibungen waren ohne

Zweifel von der Natur her wesentlich ein‐

schneidender und grausamer. Während die

davor geübte Ausgrenzung von Personen jüdi‐

scher Herkunft und mosaischen Glaubens zu‐

meist primär deren Karriere und wissenschaftli‐

chen Fortgang erschwerte bzw. zerstörte, stand

nun das nackte Überleben auf dem Spiel. Das

darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass

die bereits in der Monarchie begonnenen Ent‐

wicklungen dem Nationalsozialismus bis zu

einem gewissen Grad den Weg ebneten. Der

immer rauer werdende Ton an den Universitä‐

ten, die zunehmende Salonfähigkeit des Anti‐

semitismus und der Abbau von Rechtsschutz‐

mechanismen im Austrofaschismus erleichterten

die schnelle Durchführung der ersten national‐

sozialistischen Personalmaßnahmen an den

Universitäten.

136 Vgl. TASCHWER, Hochburg des Antisemitismus

196f.; ERKER, TASCHWER, Antisemitische Personalpoli‐

tik 751–753.
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